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Programm
Veranstalter:
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig
Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht/Gemeines Recht und kirchliche Rechtsgeschichte der Universität Leipzig

Donnerstag, 24.10.2002
Dan Diner
Eröffnung und Begrüßung
Gero Dolezalek/Universität Leipzig und Stephan Wendehorst/DI
Einführung 
Besuch des Bundesverwaltungsgerichts. Führung durch Herrn Groepper, Richter am Bundesverwaltungsgericht

Kenneth Stow/Universität Haifa
The Jewish Notary and the Public 
Freitag, 25.10.2002
Gero Dolezalek/Universität Leipzig
Die Verbreitung von Literatur über das Notariat im Mittelalter
Gundula Grebner/Universität Frankfurt
Zur Entstehung des Notariatsinstruments im Bologneser Notariat (1050–1150) 
Peter Johannes Schuler/Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Archiv
Die frühe Rezeption des Notariats im Alten Reich 
Paul Nève/Universität Nimwegen
Vom universellen zum nationalstaatlichen Notariat unter besonderer Berücksichtigung einiger Randgebiete des Alten Reiches 
Eric Mader/Universität München
Der Zustand des Reichskammergerichtsnotariats am Ende des Alten Reiches 
Ralph-Peter Fuchs/Universität München
Zur Funktion des notariellen Zeugenverhörs nach dem Dreißigjährigen Krieg 

Eva Ortlieb/Wien
Reichshofratsakten als Quelle zur Geschichte des Notariats im Alten Reich in der Frühen Neuzeit 

Stephan Wendehorst/DI
Zu Frankfurth samtliche literati corporis Notariorum contra die Notarios illiteratos ...: ein Reichshofratsprozess zu Qualifikation, Zulassung und Aufgabenfeld kaiserlicher Notare
Abschlussdiskussion 

Bericht
Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Rechtsgeschichte veranstaltete das Simon-Dubnow-Institut vom 24. bis 25. Oktober 2002 gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht/Gemeines Recht und kirchliche Rechtsgeschichte der Leipziger Juristenfakultät den Workshop „Geschichte des Notariats im Mittelalter und der Frühen Neuzeit: Fragen und Perspektiven der Forschung“. Der Workshop vereinte Wissenschaftler verschiedener Fachbereiche und Praktiker der Arbeitsgruppe Notariatsgeschichte der Bundesnotarkammer. 

Nachdem Dan Diner die Teilnehmer mit herzlichen Worten im Tagungsraum des Simon-Dubnow-Instituts begrüßt hatte und der Veranstaltung wichtige Impulse für eine noch zu schreibende Notariatsgeschichte wünschte, führten Gero Dolezalek, Ordinarius für Bürgerliches Recht, Römisches Recht/Gemeines Recht und kirchliche Rechtsgeschichte an der Universität Leipzig und Stephan Wendehorst in den Workshop ein. Diese Einführung machte deutlich, daß eine Geschichte des Notariats im Mittelalter und der Frühen Neuzeit als Desiderat der Forschung anzusehen sei. Neue Forschungsansätze und Fragestellungen seien zur Zeit besonders von seiten der Nachwuchswissenschaftler unter den Historikern weniger den Rechtshistorikern zu erwarten. 

Nach der Einführung begaben sich die Teilnehmer des Workshops zum ehemaligen Reichsgerichtsgebäude, das im Sommer 2002 vom Bundesverwaltungsgericht bezogen und damit zum Domizil des obersten Verwaltungsgerichts in Deutschland wurde. In einer sehr anregenden Führung durch Herrn Groepper, Richter am Bundesverwaltungsgericht, konnten sich alle von der neuen alten Pracht im Innern des Gebäudes überzeugen. 

Im Abendvortrag sprach Kenneth Stow von der Universität Haifa über jüdische Notare und Öffentlichkeit. 

Am zweiten Tagungstag widmete sich als erster Referent Gero Dolezalek der Verbreitung von Notariatsliteratur im Mittelalter. Die in seinen Bibliotheks- und Archivrecherchen herangezogen Schriften, insbesondere Handschriften, sind mittlerweile in einer Datenbank erfaßt und über das Internet zugänglich.
Gundula Grebner (Universität Frankfurt) entwickelte in ihrem Vortrag den kulturellen Wandel im Bologneser Notariat im 11. und 12. Jahrhundert. Peter Johannes Schuler (Fachhochschule Potsdam) stellte Überlegungen zur Rezeptionsgeschichte des Notariats im Alten Reich vor. Paul Nève (Universität Nimwegen) widmete sich in seinem Vortrag dem Übergang vom universellen zum nationalstaatlichen Notariat. Im 13. Jahrhundert verbreitete sich das öffentliche Notariat in Westeuropa. Eric Mader (Universität München) analysierte in seinem Vortrag die soziale Zusammensetzung der Notare am Reichskammergericht am Ende des Alten Reiches. Über Zeugenverhöre als historische Quelle sprach Ralph-Peter Fuchs (Universität München). Eva Ortlieb (Wien) referierte über den Bestand an Reichshofratakten und die Überlieferung an die Notare. Als Quellen kommen Gesuche um Ernennung zum Notar und Notariatsbestätigungen sowie Taxbücher in Frage. Im Rahmen eines von der VW-Stiftung geförderten Projektes wird eine Neuverzeichnung des Reichshofratsarchivs vorgenommen. Der Überlieferungszeitraum erstreckt sich von 1526–1806. Die Erschließung der Akten erfolgt hierbei über Personennamen in einem Datenbankprogramm. 

Im abschließenden Vortrag entwickelte Stephan Wendehorst Grundlinien der Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsbeschränkungen für Notare in Frankfurt am Main.
In seinem Resümee wies Stephan Wendehorst auf die Diskrepanz im Forschungsstand zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit hin. Im Vergleich zum Mittelalter müsse für die Frühe Neuzeit noch Grundlagenforschung betrieben werden. 
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